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Kraftwerke töten mit Schwall-Sunk  
Fische und gefährden Menschen!



Was ist Schwall-Sunk?
Speicherkraftwerke haben die technische  
Möglichkeit, die Stromproduktion zu variieren.  
Durch eine kurzfristige Inbetriebnahme der  
Turbinen entstehen täglich – manchmal  
mehrmals täglich – Phasen künstlicher  
Hochwasser. Nach dem Abstellen der Turbinen  
werden oft nur noch die gesetzlich vorge-
schriebenen Restwasser (oder noch weniger)  
an die Gewässer abgegeben. Diese Abfluss- 
schwankungen werden als Schwall-Sunk  
bezeichnet.

Ein Risiko für Fische und Gewässer 
In der Schwallphase riskieren kleine Fische und andere Kleinlebewesen unkontrolliert weggespült 
zu werden. In der Sunkphase fallen flache Uferzonen trocken, was zum Stranden von Fischen  
führen kann, die den Weg zum Niederwassergerinne nicht mehr finden und ersticken. Extreme 
Schwall-Sunk-Betriebe erfolgen vor allem in den Wintermonaten. Die in dieser Jahreszeit wichtige 
Laichentwicklung und der Aufbau der Benthosorganismen (Kleinlebewesen), die als Futterbasis 
für Fische, Wasseramseln und Flussuferläufer dienen, werden dadurch massiv gestört. Durch  
den Schwall-Sunk-Betrieb werden kurzfristige Temperaturschwankungen ausgelöst, welche für 
Flora und Fauna schädlich und damit ökologisch gravierend sind.
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Schwall-Sunk – ein unverdächtiger technischer Begriff. Aber dahinter steckt eine perfide
Maschinerie, die Fische und Kleinlebewesen tötet sowie die Flora im und am Wasser zerstört.

Schwall-Sunk – ein System, mit dem über 100 schweizerische Kraftwerke die Wassermenge  
massiv variieren, um kurzfristig ihre Gewinne zu maximieren. Die grossen Wasserschwankungen sind ökologisch
schädlich. Aber die Gier nach Profit ist stärker.
    

Schwall-Sunk – eine Gefahr auch für Menschen. Warntafeln weisen darauf hin, dass beim plötzlichen  
Anschwellen der Gewässer Menschen beim Schwimmen oder beim Erholen am Wasser plötzlich um ihr  
Leben bangen müssen.
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Gefährlich für Fisch,
Natur und

Bevölkerung

Schwall-Sunk ist schädlich 
Die schädlichen Auswirkungen von Schwall-Sunk sind wissenschaftlich mehrmals untersucht und in der  
Literatur beschrieben worden. Als mögliche Folgen des Schwall-Sunk-Betriebes werden angeführt:

•   Schwankungen der Wassertemperatur und  
des Sauerstoffangebotes;

•  Schwankungen der Fliessgeschwindigkeit und der Wassertiefe;
•  Aufwirbeln und Verfrachten von Feinsedimenten;
•  Erhöhte Trübung;
•   Erhöhte Abschwemmung von Benthosorganismen  

(Kleinlebewesen);
•  Trockenfallen von Benthosorganismen, Fischeiern und Fischen;
•  Vermindertes Nahrungsangebot für Fische;
•  Beeinträchtigung der Reproduktion bei Fischen.

Literaturhinweise:

CUSHMAN, R.M. (1985): Review of Ecological effects of Rapidly Varying  
Flows Downstream from Hydroelectric Facilities. 

MOOG, O. (1993): Quantification of daily peak hydropower effects  
on aquatic fauna and management to minimize environmental impacts. 

VALENTIN, S. (1997): Effets écologiques des éclusées en rivière.  
SCHÖB, P. (1998): Untersuchung des Fischbestandes in der vom  
Schwellbetrieb des Kraftwerkes Kubel beeinflussten Sitter. Limnex  
(2004): Auswirkungen des Schwallbetriebes auf das Ökosystem  
der Fliessgewässer: Grundlagen zur Beurteilung. 



Fischer erzwingen Schwall-Sunk-Sanierungen
Die vom Schweizerischen Fischerei-Verband SFV lancierte und 2006 mit über 160‘000  
Unterschriften eingereichte Initiative «Lebendiges Wasser» enthielt unter anderem die Forderung  
nach einer Verminderung der Schwall-Sunk-Wirkungen.

Das Parlament hat diese Forderung als berechtigt betrachtet und sie in seinem Gegenvorschlag  
berücksichtigt.

Mit den neuen Artikeln 39a und 83b des Gewässerschutzgesetzes wurden die Wasserkraftwerksbetreiber 
verpflichtet, innerhalb von zwanzig Jahren «kurzfristige künstliche Änderungen des  
Wasserabflusses (Schwall und Sunk), welche die einheimischen Tiere und Pflanzen sowie deren  
Lebensräume wesentlich beeinträchtigen» zu verhindern oder zu beseitigen.
Eine wesentliche Beeinträchtigung liegt gemäss Artikel 41e der revidierten Gewässerschutz- 
verordnung dann vor, wenn die Abflussmenge bei Schwall mindestens 1,5mal grösser ist als  
bei Sunk und gleichzeitig «die standortgerechte Menge, Zusammensetzung und Vielfalt der pflanzlichen  
und tierischen Lebensgemeinschaften nachteilig verändert werden». 

Kantone dürfen nicht schlampen
Damit bei der Schwall-Sunk-Sanierung nicht so geschlampt wird wie bei der Restwassersanierung,  
wurden die Kantone verpflichtet, bis Ende 2014 dem Bund ihre Sanierungsplanung vorzulegen und  
anschliessend alle vier Jahre Bericht über die durchgeführten Massnahmen abzustatten. Das Bundesamt  
für Umwelt BAFU hat bereits 2011 eine Vollzugshilfe für die Schwall-Sunk-Sanierung publiziert, welche  
aufzeigt, wie die bestehenden Beeinträchtigungen erfasst und bewertet werden können und wie  
die Sanierungspflicht sowie die Art der möglichen Sanierungsmassnahmen bestimmt werden können. 
Die Publikation «Sanierung Schwall-Sunk – Strategische Planung» ist auch für Fischerei- 
Organisationen interessant, die den kantonalen Behörden auf die Finger schauen wollen:  
www.bafu.admin.ch/uv-1203-d (eine gedruckte Fassung liegt nicht vor). 

Mehr als 110 kritische Kraftwerke
Insgesamt betreiben derzeit in der Schweiz rund 130 Kraftwerke Schwall-Sunk.
Das Bundesamt für Umwelt BAFU hat in einer Vorabklärung 110 potentielle Schwall-Sunk- 
Wasserkraftanlagen ermittelt und diese in einer Übersichtskarte (Seiten 6/7) dargestellt.
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Bundesgesetz  
über den Schutz der Gewässer 

(Gewässerschutzgesetz, GSchG) 

vom 24. Januar 1991 (Stand am 1. August 2013) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 76 Absätze 2 und 3 der Bundesverfassung1,2  

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 29. April 19873, 

beschliesst: 

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Zweck 

Dieses Gesetz bezweckt, die Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. 

Es dient insbesondere: 

a. der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen; 

b. der Sicherstellung und haushälterischen Nutzung des Trink- und Brauchwas-

sers; 

c. der Erhaltung natürlicher Lebensräume für die einheimische Tier- und Pflan-

zenwelt; 

d. der Erhaltung von Fischgewässern; 

e. der Erhaltung der Gewässer als Landschaftselemente; 

f. der landwirtschaftlichen Bewässerung; 

g. der Benützung zur Erholung; 

h. der Sicherung der natürlichen Funktion des Wasserkreislaufs. 

Art. 2 Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für alle ober- und unterirdischen Gewässer. 

Art. 3 Sorgfaltspflicht 

Jedermann ist verpflichtet, alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt anzuwenden, 

um nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden. 

  

 AS 1992 1860 
1 SR 101 
2 Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Aug. 2010  

(AS 2010 3233; BBl 2009 5435). 
3 BBl 1987 II 1061 

814.20

Gewässerschutzgesetz 

15 

814.20

c. Übergänge land- und forstwirtschaftlicher Güterwege; 

d. kleine Entwässerungsgräben mit zeitweiser Wasserführung; 

e. den Ersatz bestehender Eindolungen und Überdeckungen, sofern eine offene 

Wasserführung nicht möglich ist oder für die landwirtschaftliche Nutzung 

erhebliche Nachteile mit sich bringt. 

Art. 38a26 Revitalisierung von Gewässern 

1 Die Kantone sorgen für die Revitalisierung von Gewässern. Sie berücksichtigen 

dabei den Nutzen für die Natur und die Landschaft sowie die wirtschaftlichen Aus-

wirkungen, die sich aus der Revitalisierung ergeben. 

2 Sie planen die Revitalisierungen und legen den Zeitplan dafür fest. Sie sorgen 

dafür, dass diese Planung bei der Richt- und Nutzungsplanung berücksichtigt wird. 

Für einen Verlust an Fruchtfolgeflächen ist nach den Vorgaben der Sachplanung des 

Bundes nach Artikel 13 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 197927 Ersatz zu 

leisten. 

Art. 39 Einbringen fester Stoffe in Seen 

1 Es ist untersagt, feste Stoffe in Seen einzubringen, auch wenn sie Wasser nicht ver-

unreinigen können. 

2 Die kantonale Behörde kann Schüttungen bewilligen: 

a. für standortgebundene Bauten in überbauten Gebieten, wenn überwiegende 

öffentliche Interessen eine Schüttung erfordern und sich der angestrebte 

Zweck anders nicht erreichen lässt; 

b. wenn dadurch eine Flachwasserzone verbessert werden kann. 

3 Die Schüttungen sind so natürlich wie möglich zu gestalten, und zerstörte Ufer-

vegetation ist zu ersetzen. 

Art. 39a28 Schwall und Sunk 

1 Kurzfristige künstliche Änderungen des Wasserabflusses in einem Gewässer 

(Schwall und Sunk), welche die einheimischen Tiere und Pflanzen sowie deren 

Lebensräume wesentlich beeinträchtigen, müssen von den Inhabern von Wasser-

kraftwerken mit baulichen Massnahmen verhindert oder beseitigt werden. Auf An-

trag des Inhabers eines Wasserkraftwerks kann die Behörde anstelle von baulichen 

Massnahmen betriebliche anordnen. 

2 Die Massnahmen richten sich nach: 

a. dem Grad der Beeinträchtigungen des Gewässers; 

  

26 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 11. Dez. 2009 (Renaturierung), in Kraft seit  

1. Jan. 2011 (AS 2010 4285; BBl 2008 8043 8079). 

27 SR 700 
28 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 11. Dez. 2009 (Renaturierung), in Kraft seit  

1. Jan. 2011 (AS 2010 4285; BBl 2008 8043 8079). 
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Konkrete Massnahmen sind möglich
Für die Sanierungen kommen verschiedene bauliche oder betriebliche Massnahmen in Frage,  
die in dieser Tabelle aufgelistet sind:

Quelle: Synthesebericht Schwall-Sunk, Meile/Fette/Baumann, 2005

Massnahmen Probleme, Konfliktpunkte

Turbiniertes Wasser nicht in den Fluss einleiten, sondern 

direkt in einen See (baulich) Distanz, Kosten

separates Fliessgewässer für das  
turbinierte Wasser (baulich)

Landnutzung, Kosten

Turbiniertes Wasser gezielter in den Fluss einleiten

Bau von Rückhaltebecken,  
Kavernen (baulich)

Landnutzung, Kosten

Erhöhung Minimalabfluss (ab Stausee,  
ab Dotierturbine) (betrieblich)

Nutzungsrechte, Wirtschaftlichkeit

Beschränkung der Leistung;  
Maximalabfluss (betrieblich)

Nutzungsrechte, Wirtschaftlichkeit, 
Flexibilität

Antizyklisches Turbinieren verschiedener  
Zentralen (betrieblich)

Nutzungsrechte, Wirtschaftlichkeit,  
Flexibilität

Verringerung der Abflusswechselraten 
durch langsames, stufenweises An - und  
Zurückfahren der Turbinen

Nutzungsrechte, Wirtschaftlichkeit,  
Flexibilität

Turbinieren in den Stauraum  
eines Laufwasserkraftwerkes

Nutzungsrechte, Wirtschaftlichkeit

Minimierung der betroffenen Gewässerzonen

Morphologische Optimierung des Gewäs-
sers, Gewässerneugestaltung (baulich)

Landnutzung, Kosten, Wirksamkeit

Einbau von Hilfswehren (baulich) Kosten, Wirksamkeit
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Kritische Anlagen 
In der Schweiz entstanden zwischen 1950 und 1970 grosse Speicherseen, die zur Produktion  
von Spitzenenergie auf Schwall-Sunk-Betrieb ausgerichtet sind. Mit der europäischen  
Strommarkt-Liberalisierung in den 1990er Jahren und der 2000 erfolgten Gründung der  
Energiebörse EEX (European Energy Exchange) in Leipzig nahm das Schwall-Sunk-Phänomen 
nochmals zu. Diese Karte weist mehr als 110 Anlagen mit einem Schwall/Sunk-Verhältnis aus,  
das über der kritischen Grenze von 1,5:1 liegt. Bei mehr als 70 Anlagen wird ein Schwall/Sunk-
Verhältnis über dem Wert von 5:1 angenommen, welcher in der Literatur als ökologisch  
gravierend bezeichnet wird.

Potenzielle Schwall/Sunk-Verhältnisee (Vs/s) 
bei der Wasserrückgabestelle einer WKA 
• Vs/s < 1,5:1
• 1,5 : 1 > Vs/s < 5:1
• Vs/s > 5:1

Quelle BAFU
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      Kosten und Finanzierung 
         Für die innerhalb von zwanzig Jahren zu erfolgenden Sanierungen wird  
   mit Kosten von insgesamt rund einer Milliarde Franken gerechnet.

Die Kraftwerkbetreiber erhalten von der nationalen Netzgesellschaft (Swissgrid)  
die Kosten der Sanierungsmassnahmen zurückerstattet. Die Finanzierung  
     erfolgt durch einen Zuschlag von 0,1 Rappen pro Kilowattstunde auf den  
            Übertragungskosten der Hochspannungsnetze.
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Schwall-Sunk betrifft längst nicht nur die Fische.  
50 Prozent der Arten leben im und am Wasser.  
Sie sind Teil dieser Lebensräume. Deshalb bedroht  
Schwall-Sunk die gesamte Artenvielfalt rund  
um den Gewässerraum.



Das im Kanton Freiburg, an der Grenze zum Kanton Bern liegende Kraftwerk Schiffenen wurde 
speziell zur Erzeugung von Spitzenenergie erstellt und ging anfangs der 60er Jahre ans Netz.  
Mit der vom Kanton Bern erteilten Konzession wurde eine maximale Turbinierung von 135 m3/s 
bewilligt und eine Restwassermenge von 5 m3/s festgesetzt – daraus ergibt sich ein rekordver-
dächtiges Schwall/Sunk-Verhältnis von 27:1.

Das genügte der Groupe E, welche das Werk betreibt, jedoch nicht und sie begann 2001 damit, 
das technisch mögliche Maximum von 180 m3/s zu turbinieren, was zu einem Schwall/Sunk- 
Verhältnis von 36:1 führte. 

Groupe E verurteilt
Als die Fischer die massive Zunahme der  
Abflussschwankungen feststellten, schlugen  
sie Alarm, und nachdem Interventionen beim  
Betreiber und beim Bund nichts fruchteten,  
erstatteten sie Anzeigen wegen Konzessions- 
verletzung und Tierquälerei.

2007 hat der Strafeinzelrichter in Bern den  
verantwortlichen Direktor wegen der Konzessi-
onsverletzung zu einer Busse von 1’000 Franken 
verurteilt und die Groupe E musste den  
widerrechtlich erzielten Gewinn von 100‘000 Fran-
ken an den Staat abliefern. 

Beispiel
Schiffenen/Saane

Schwall 150 m3/s Sunk 16 m3/s
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Tierquälerei richterlich bestätigt
Die Klage wegen Verletzung der Tierschutzgesetzgebung wurde dem freiburgischen Untersu-
chungsrichter zugewiesen, der dazu eine Expertise einholte. Die Experten kamen zum Schluss, 
durch die konzessionierte Nutzung würden jährlich 6‘000 Fische verenden. Der daraus resultie-
rende Schaden wurde auf 67‘000 Franken beziffert.

Obwohl der Untersuchungsrichter das Verendenlassen von Fischen, welche in der Sunkphase in 
trocken fallenden Kiesbänken und Tümpeln qualvoll zugrunde gehen, als Tierquälerei qualifizierte, 
wurde das Verfahren 2008 mit der Begründung eingestellt, gewisse Kollateralschäden müssten 
bei der Wasserkraftnutzung in Kauf genommen werden.

Das von den Fischern eingeleitete Verfahren hat immerhin dazu geführt, dass heute beim  
Kraftwerk Schiffenen in der Regel die zulässige Spitze von 135 m3 eingehalten wird. Das Schwall/
Sunk-Verhältnis erreicht dabei in der Saane unterhalb Laupen zeitweise den Wert von 9:1und  
liegt damit schweizweit immer noch im Spitzenfeld und deutlich über dem von der Wissenschaft 
als ökologisch verantwortbaren Bereich.

Am französisch-schweizerischen Grenzgewässer befinden sich  
innerhalb von zirka 20 km die drei Kraftwerke Le Châtelot,  
Le Refrain und La Goule, deren Schwall-Sunk-Betrieb  
sich gegen Goumois hin kumuliert.

Das extreme Schwall-Sunk-Regime ist  
– neben anderen negativen Einflüssen –  
die Hauptursache dafür, dass das vormals paradiesische Gewässer  
zum Sorgenkind geworden ist. Der einzigartige Roi du Doubs (SFV-Fisch des Jahres 2013)  
ist in hohem Masse gefährdet. 2012 wurden nur noch gerade 52 Exemplare gezählt.

«Berner Konvention» beschliesst klare Empfehlungen
Der SFV hat zusammen mit Pro Natura und WWF Schweiz bei der «Berner Konvention» in  
Strassburg eine Klage eingereicht und dabei den schweizerischen und französischen Behörden 
Untätigkeit beim Schutz des akut gefährdeten Roi du Doubs vorgeworfen. Die «Berner Konventi-
on» ist ein Übereinkommen des Europarates für den Schutz wild lebender Pflanzen und 
 Tiere und ihrer Lebensgrundlagen. 

Im Auftrag der «Berner Konvention» hat in der Folge ein unabhängiger belgischer Experte  
die Situation vor Ort untersucht. Gestützt auf diesen Expertenbericht hat der ständige Ausschuss 
im Dezember 2013 klare Empfehlungen beschlossen: Schwall-Sunk-Betriebe der Wasserkraft- 
werke abbauen, Fisch-Durchgängigkeit des Flusses verbessern, alte Wehre abreissen, schädliche  
Kläranlagen modernisieren, Güllenbelastung durch Bauern reduzieren. 

Beispiel Doubs
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Im 6‘122 km2 grossen Einzugsgebiet des Alpenrheins  
befinden sich derzeit 40 Stau- und Kraftwerksanlagen  
mit einem nutzbaren Speichervolumen von rund  
800 Millionen m3. In den Wintermonaten verursachen  
die Wasserkraftwerke grosse tagesrhythmische  
Abflussschwankungen. Durch die Überlagerung  
von zurückgeleitetem Triebwasser verschiedener  
Kraftwerksanlagen wird ein massiver Schwall- 
Sunk-Effekt aufgebaut.

Die Fischer am Alpenrhein sind überzeugt,  
dass hauptsächlich die unnatürlichen Abfluss- 
schwankungen für den massiven Fischrückgang  
verantwortlich sind. Um den Alpenrhein und  
seine Zuflüsse als Lebensraum zu erhalten und  
wieder zum Funktionieren zu bringen, haben  
sich die Fischereiverbände Liechtenstein,  
Graubünden, St. Gallen und Vorarlberg zur  
Arbeitsgemeinschaft «ProFisch Alpenrhein»  
zusammengeschlossen.

Zwischen 1945 und 1975 wurden auch im 5‘220 km2 umfassenden Einzugsgebiet der Rhone 
mehrere grosse Speicherseen und leistungsstarke Zentralen gebaut und in Betrieb genommen. 
Die summierte Speicherkapazität beträgt heute rund 1‘200 Millionen m3, was im Unterlauf der 
Rhone zu massiven Abflussschwankungen von bis zu einem Meter führt.

Eine einschneidende Folge des Schwall-Sunk-Betriebes ist hier insbesondere die zunehmende 
Geschwindigkeit, mit der sich Wasserstand und Abflussmenge verändern. In den Wintermonaten 
erreichen die Schwall/Sunk-Verhältnisse einen gewässerökologisch bedenklichen Bereich. 
Nebst der dringend nötigen 3. Rhonekorrektion wird deshalb der Kanton Wallis aufgrund des 
neuen Gewässerschutzgesetzes nicht darum herum kommen, auch das Schwall-Sunk-Problem 
anzugehen. 

Beispiel
Alpenrhein

Beispiel
Wallis/Rhone

Alpenrhein: In der Schwall-Phase (Bild unten) entsteht eine für  

die Fische problematische Trübung. 
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Die 1925 gegründete Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) nutzt das Einzugsgebiet von 450 km2.  
Das Wasser wird in acht Speicherseen mit einem Nutzinhalt von insgesamt 195 Millionen m3  
gesammelt. Mit 26 Turbinen in 9 Kraftwerken wird Spitzenenergie produziert.

In Innertkirchen erfolgt die Wasserrückgabe in die Hasliaare über zwei Zentralen, welche zusam-
men maximal 70 m3/s turbinieren können. Die Restwassermenge beträgt aufgrund einer freiwilli-
gen Vereinbarung mit dem Kanton Bern 3 m3/s.

Im März 2013 hat die KWO einen so genannten Frequenzumrichter in Betrieb genommen, der 
einen flexiblen Betrieb ermöglicht. Das Abflussregime der KWO weist deshalb heute nicht mehr 
das bei andern Kraftwerken noch übliche Muster mit Produktionsspitzen während des Tages an 
Wochentagen und Ruhephasen während der Nacht und übers Wochenende auf, sondern ausser-
ordentlich virulente Pegelschwankungen. 

AWA Amt für Wasser und Abfall
OED Office des eaux et des déchets
Reiterstrasse 11
3011 Bern
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Daniel Hefti (BAFU) und Vinzenz Maurer 
(AWA) zusätzlich teil. 

4. Konstruktion und
 Anwendung repräsentativer
 Abflussganglinien
Für die Anwendung mehrerer Indikatoren 
(z.B. F2 Stranden von Fischen oder F3 
Laichareale der Fische) werden verschie-
dene hydrologische Eingangsgrössen 
benötigt. Dafür wurde der Betrachtungs-
zeitraum vom Expertenteam festgelegt 
und anhand statistischer Werte für jeden 
Gewässerabschnitt eine repräsentative 
Abflussganglinie definiert.

Systemdienstleistungen und Abfluss-
regime
Vor wenigen Jahren orientierte sich die 
Stromproduktion in Innertkirchen haupt-
sächlich am Strompreis und an der Was-
serverfügbarkeit. Seit dem Jahr 2008 stellt 
die KWO Systemdienstleistungen (SDL) be-
reit, womit sich das Betriebsregime deutlich 
verändert hat. Mit einer SDL verpflichtet sich 
ein Kraftwerk, bei einem Stromüberschuss 
oder -mangel im Netz innerhalb kurzer Zeit 
(im Sekunden- oder Minutenbereich) regu-
latorisch einzugreifen. Dieser wichtige Bei-
trag zur Netzstabilität wird einem Kraftwerk 
finanziell entschädigt. In den meisten Fällen 
werden die Kraftwerke auf halber Last ge-
fahren, um je nach Bedarf kurzfristig mehr 
oder weniger Strom ins Netz einspeisen zu 
können. Verglichen mit der früheren Situ-
ation führt die Bereitstellung von SDL zu 
einer insgesamt weniger stark schwan-
kenden Stromproduktion aus Wasserkraft. 
Dementsprechend erfolgt auch die Was-
serrückgabe tendenziell homogener und 
die künstlichen Pegelschwankungen fallen 
weniger deutlich aus. Mit der geplanten 

Ein ausführlicher Beschrieb der 
Schwallstrecke, des natürlichen und ak-
tuellen Abflussregimes sowie der gewäs-
serökologischen Untersuchungen finden 
sich in Schweizer et al. (2013a). Aufgrund 
starker Beschattung und seitlicher Einen-
gung wurde die Aareschlucht bei der Be-
wertung nicht berücksichtigt.

Für die Untersuchungen wurde zu-
sätzlich auch die benachbarte Lütschine 
als Referenzgewässer herangezogen 
(Schweizer et al., 2013a). Die Lütschine 
wird durch die Wasserkraft geringfügig 
genutzt und eignet sich aufgrund der ähn-
lichen Einzugsgebietscharakteristik (Grö-
sse, Vergletscherung) und Flussmorpho-
logie als Referenzgewässer.

3. Begleitgruppenprozess
 und Vorgehen
Im Rahmen dieser Fallstudie wurde die 
BAFU-Vollzugshilfe zum ersten Mal voll-
ständig angewendet. Die Bewertung wurde 
von einem Expertenteam (Limnex, Eawag, 
Büsser, EPFL-LCH, Schneider & Jorde 
Ecological Engineering) durchgeführt und 
die dafür notwendigen Arbeitsschritte in 
einer Begleitgruppe diskutiert und festge-
legt. In der Begleitgruppe vertraten Manfred 
Kummer, Diego Tonolla und Martin Huber-
Gysi das Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
und Judith Monney das Amt für Wasser und 
Abfall des Kantons Bern (AWA).

Die ökologische Bewertung wird 
sowohl vom Abflussregime als auch von 
der Morphologie beeinflusst. Daher er-
folgte je Indikator eine separate Bewer-
tung für die Buhnen-, Kiesbank- und Ka-
nalstrecke. Die endgültige Gesamtbewer-
tung je Indikator erfolgte im Rahmen eines 
Workshops mit Expertenteam und Begleit-
gruppe. An dieser Veranstaltung nahmen 

2. Situation Oberhasli

Untersuchungsprogramm
Bei den Kraftwerken Oberhasli AG (KWO) 
erfolgt die Wasserrückgabe in die Hasliaare 
über die zwei Zentralen Innertkirchen 1 
(Speicherstufe mit max. Wasserdurchfluss 
von heute 40 m3/s) und Innertkirchen 2 
(Laufwasser mit max. Wasserdurchfluss 
von heute 30 m3/s). Im Rahmen des Inves-
titionsprogramms KWO plus wird die Zen-
trale Innertkirchen 1 mit einer zusätzlichen 
Turbine erweitert, womit die künftige maxi-
male Wasserrückgabe um 25 m3/s erhöht 
wird (Schweizer et al., 2012a). Die techni-
schen und ökologischen Planungen dieser 
Kraftwerkserweiterung begannen bereits 
Jahre vor dem Inkrafttreten der Revision 
des GSchG (Schweizer et al., 2008). Im 
Auftrag der KWO führten verschiedene 
Umwelt- und Ingenieurbüros (Limnex, 
Büs ser, Schneider & Jorde Ecological 
Engineering, AquaTerra, Herzog, BWU) 
sowie Forschungseinrichtungen (Eawag, 
EPFL, FH Fribourg) umfassende gewäs-
serökologische Untersuchungen in der 
Hasliaare durch (Schweizer et al., 2013a).

Die dabei gewonnenen Ergebnisse 
erlauben eine vollständige Bewertung des 
Ist-Zustands anhand der BAFU-Vollzugs-
hilfe (Baumann et al. 2012).

Morphologie der Schwallstrecke
Unterhalb von Innertkirchen lässt sich die 
Hasliaare in vier verschiedene morpholo-
gisch identische Abschnitte gliedern:
• Buhnenstrecke Innertkirchen (0.7 km)
• Aareschlucht (1.9 km)
• Kiesbankstrecke Meiringen (1.4 km)
 (Bild 1a und 1b)
• Kanalstrecke Meiringen bis Brienzer-
 see (11.5 km)

Hasliaare im Raum Meiringen bei niedrigem (links, zirka 3 m3/s) und mittlerem (rechts, zirka 60 m3/s) Abfluss.
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Beispiel
Oberhasli/Aare

Schwall 60 m3/s

Schwall-Sunk-Betrieb der KWO mit  

ausserordentlich virulenten Pegelschwankungen

Sunk 3 m3/s
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1.  Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) muss die Liste der sanierungspflichtigen  
Anlagen spätestens Mitte 2015 publizieren. 

2.  Die Kantone haben den Betreibern von Kraftwerken mit Schwall-Sunk- 
Defiziten klare Massnahmen und Zeitpläne aufzuerlegen, mit  
entsprechendem Controlling. 

3.  Die Kraftwerke sollen Anlagen mit extremen Schwall-Sunk-Problemen  
umgehend sanieren. 

4.  Neukonzessionierungen und die Erneuerung  
von Konzessionen dürfen nur unter der  
Auflage erfolgen, dass ein Schwall-Sunk- 
Verhältnis von höchstens 5:1 sichergestellt  
wird. 
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